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Wählen Sie eines der oben erwähnten  
Strassenverkehrsämter für die Abwicklung 
dieses Geschäfts.  
 
Beachten Sie, dass wir für die Bearbeitung pro 
Kontrollschild einen Versicherungsnachweis sowie 
den/die Fahrzeugausweis/e benötigen.  
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Gesuch um Abtretung von Kontrollschildern für Priva te 
 

Die Abtretung eines Kontrollschildes ist grundsätzlich zulässig unter Personen, die in direkter Linie verwandt sind 
(Grossvater - Vater - Kind), Ehegatten unter sich sowie Geschwistern. 
 

Verwandtschaftsgrad 
 ZH  

 
 
 

Gesuch um Übertragung von Kontrollschildern für Fir men 
 

Die Übertragung von Kontrollschildern ist grundsätzlich zulässig infolge Umstrukturierung (z.B. Fusion, Geschäfts-
übernahme, Änderung der Gesellschaftsform, Übertragung an Mutter- bzw. Tochtergesellschaft). 
 

Übertragungsgrund 
 

ZH ZH ZH ZH 
 

� Das Übertragungsgesuch umfasst mehr als vier Kontrollschilder; eine separate Liste liegt deshalb bei. 
 
Ein Gesuch um Übertragung von Händlerschildern kann erst bewilligt werden, wenn der neue Halter alle Voraussetzungen zur Erteilung erfüllt. 
Bis zur Ausstellung des neuen Kollektiv-Fahrzeugausweises bleibt der bisherige Halter verantwortlich. Auskünfte erteilt die Zulassung Händler-
schilder, Telefon 058 811 35 35. 
 
 
 
bisherige/r Halter/in bzw. bisherige Firma  neue/r Halter/in bzw. neue Firma 

 Name 
 

 Vorname 
 

 Strasse / Nr. 
 

 PLZ / Ort 
 

 Geburtsdatum 
 

Datum Unterschrift 
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(für Private) 
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Datum Unterschrift 

 
Abtretungen und Übertragungen von Kontrollschildern sind gemäss Verfügung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich gebührenpflichtig. 
Sie erhalten dafür eine Rechnung. Die aktuellen Gebühren erfahren Sie auf unserer Internetseite, per Telefon oder am Schalter.  
 
Mit Datum der Abtretung wird eine Abrechnung über G uthaben oder Ausstände erstellt. 
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